
Satzung des BezirksImkervereins Heilbronn e.V. 1882

§ 1 Name
Der am 19. März 1882 in Heilbronn gegrüdete Verein trägt den Namen
BezirksImkerverein Heilbronn e.V. 1882 (BV)

§ 1.1
Der Verein ist dem Landesverband Württembergischer Imker e.V. (LVWI)
in Reichenbach/Fils angeschlossen. Er wurde am 16. Mai 1979 in das
Vereinsregister des Amtsgerichtes Heilbronn eingetragen.

§ 2 Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein hat seinen Sitz in Heilbronn. Das Geschäftsjahr ist das
Kalenderjahr.

§ 3 Zweck

§ 3.1
Zweck des Vereins ist die Förderung der Imkerei und des Naturschutzes.

§ 3.2
Der Verein fördert die Haltung und Pflege der Honigbiene. Bienen tragen
elementar zur Vielfalt und zur Fruchtbarkeit unserer Landschaft bei.
Deshalb sind uns auch Naturschutz und blühende Landschaften ein An-
liegen. Wir möchten die dauerhafte Gesundheit der Bienen fördern und
hochwertige Bienenprodukte erzeugen. Durch Veranstaltungen und
Aktionen, auf Studienreisen, in Monatsversammlungen und im Erfahrungs-
austausch wird, auch in der Öffentlichkeit, ein breites Bewusstsein für
die Bienen und die Natur angestrebt.

§ 4 Gemeinnützigkeit

§ 4.1
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung
(§§ 51 ff AO). Er ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

§ 4.2
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 5 Mitgliedschaft

§ 5.1
Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen
auf schriftlichen Antrag werden. Über den Antrag entscheidet der Vor-

stand. Der Austritt eines Mitgliedes kann jederzeit ohne Frist durch
schriftliche Erklärung erfolgen.

§ 5.2
Der Vorstand kann ein Mitglied – auf Wunsch nach vorheriger Anhörung–
ausschließen, ohne dass es einer öffentlichen oder schriftlichen Begründung
bedarf.

§ 5.3
Der von den Mitgliedern zu entrichtende Beitrag wird von der Mitglieder-
versammlung festgelegt. Geleistete Beiträge können nicht zurückgefordert
werden.

§ 6 Organe des Vereins sind:
die Mitgliederversammlung - der Vorstand - der Beirat

§ 6.1 Mitgliederversammlung

§ 6.1.1
Die Jahreshauptversammlung der Mitglieder findet spätestens sechs
Monate nach Ablauf jedes Geschäftsjahres statt. Hier erstattet der Vor-
stand Bericht über seine Tätigkeit und legt den Rechnungsabschluss für
das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Nach dem Bericht der Kassenprüfer
beschließt die Mitgliedschaft über die Entlastung des Vorstands.

§ 6.1.2
Die Mitgliederversammlung wählt Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie
2 Kassenprüfer auf einen Zeitraum von 4 Jahren. Sie bleiben im Amt,
bis ein neuer Vorstand, Beirat und Kassenprüfer gewählt sind.

§ 6.1.3
Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstand eingeladen. Sie ist ein-
zuberufen, wenn eine Beschlussfassung der Mitglieder notwendig ist,
oder wenn der fünfte Teil der Mitglieder des Vereins dies fordert.

§ 6.1.4
Die Einberufung der Mitgliederversammlung hat mindestens zwei Wochen
vor dem Termin schriftlich unter Angabe des Ortes zu erfolgen. Es genügt
auch eine Veröffentlichung im Vereinskalender der Monatsschrift des
Landesverbandes Württembergischer Imker, der Bienenpflege.

§ 6.1.5
Die Mitgliederversammlung entscheidet, soweit nicht anders geregelt,mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Das Stimmrecht ist nicht
übertragbar.

§ 6.1.6
Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder einem von ihm beauf-
tragten Vorstandsmitglied geleitet. Der Schriftführer fertigt ein Protokoll
der Beschlüsse, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer
unterzeichnet wird.

§ 6.2 Vorstand
Der Vorstand besteht aus: dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden,
dem Schriftführer, dem Schatzmeister und dem Webmaster.

§ 6.2.1
Der 1. und der 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Sie sind jeweils alleine vertretungsberechtigt.

§ 6.2.2
Der 2. Vorsitzende ist Stellvertreter des 1. Vorsitzenden. Scheidet
der 1.Vorsitzende vorzeitig aus, so übernimmt der 2. Vorsitzende die
Leitung des Vereins bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

§ 6.2.3
Der Schriftführer fertigt über jede Sitzung des Vorstands und der
Mitgliederversammlungen ein Protokoll. Auch von den Monatsver-
sammlungen wird eine kurze Niederschrift angefertigt. Die Protokolle
sind vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben.

§ 6.2.4
Der Schatzmeister erledigt die anfallenden Kassengeschäfte. Er legt
der Jahreshauptversammlung den Kassenbericht vor. Über die be-
weglichen Gegenstände des Vereins führt er ein Verzeichnis. Er hat
alle Unterlagen, die das Vermögen betreffen, den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechend sicher aufzubewahren. Scheidet der Schatz-
meister vorzeitig aus, ist der Vorstand ermächtigt, bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung ein Mitglied mit den Geschäften zu be-
auftragen.

§ 6.2.5
Der Webmaster ist für den Internetauftritt des Vereins verantwortlich.
Er gestaltet die Inhalte der Website in enger Abstimmung mit dem
1. Vorsitzenden.

§ 6.3 Beirat

§ 6.3.1
Der Beirat umfasst bis zu 6 Mitglieder. Sie werden von der Mitglieder-
versammlung gewählt.

§ 6.3.2
Die Aufgaben des Beirates sind, die Gesamtaktivitäten des Vorstands
aktiv zu begleiten und zu unterstützen. Bei der Entwicklung von Kon-
zepten in der Vereinsarbeit mitzuwirken und Initiativen für Vereinsak-
tivitäten mit dem Vorstand zu ergreifen.

§ 7 Obleute
Der Vorstand ernennt Obleute, die ein Fachgebiet innerhalb der Ver-
einsarbeit begleiten. Sie sind Ansprechpartner ihres Gebietes für die
Mitglieder des Vereins.


